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Festlandsperrgebiete sich durch Aufstellen einheitlicher Ver
botsschilder gekennzeichnet oder durch Poeten der bewaffneten 
Organe bzw. der Organe der Zivilverteidung abgesperrt (§ 6 
(1) und (2). Gemäß § 6 (3) sind die Verbotsschilder bzw. 
die Weisungen der Posten für Oedermann verbindlich.

Unbefugte Personen, die vorsätzlich oder fahrlässig Sperrge
biete passieren, können gemäß § 12 (1) ordnungsrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werdon, in deren Ergebnis ein Verweis 
oder eine Ordnungsstrafe Ьіз 500,-» Mark ausgesprochen werden 
kann. Beim Nachweis einer vorsätzlichen Handlung, die wieder
holt innerhalb von zwei Oahren begangen und mit Ordnungs
strafe geahndet wurde oder durch die die staatliche oder 
öffentliche Ordnung und Sicherheit erheblich beeinträchtigt 
wurde, kann eine Ordnung3Straßfe Ьіз 1.000,- Mark ausge
sprochen werden (§ 12 (2)).

Die Durchführung de3 Ordnungsstrafverfahrens obliegt den 
Leitern der Dienststellen der DVP oder den Stellvertretern 
der Vorsitzenden für Inneres der Räte der Kreise (§ 12 (3)).
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